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C.4 Erklärung zur Unternehmensführung 

Börsennotierte Aktiengesellschaften müssen jährlich eine Erklärung zur Unternehmensführung abgeben und veröffentlichen, 
Konzernmuttergesellschaften auch für den Konzern. Diese Erklärung fasst die Erklärung zur Unternehmensführung der Siemens 
Healthineers AG gemäß § 289f Handelsgesetzbuch („HGB“) und die Konzernerklärung zur Unternehmensführung gemäß 
§ 315d HGB zusammen. Die Erklärung zur Unternehmensführung ist Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts. Gemäß 
§ 317 Abs. 2 Satz 6 HGB ist die Prüfung der Angaben nach § 289f und § 315d HGB durch den Abschlussprüfer darauf zu 
beschränken, ob die Angaben gemacht wurden. 

Diese zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung der Siemens Healthineers AG und des Konzerns fungiert gemäß 
Grundsatz 23 des Deutschen Corporate Governance Kodex („DCGK“) als zentrales Instrument der Corporate Governance 
Berichterstattung. 

C.4.1 Duales Führungssystem 

Die Siemens Healthineers AG unterliegt den Vorschriften des deutschen Aktienrechts und verfügt daher über ein duales 
Führungssystem, das eine personelle sowie funktionelle Trennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat vorsieht. Beide Organe 
arbeiten im Unternehmensinteresse eng zusammen. 

Den rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung des Unternehmens bildet neben den 
gesetzlichen Regelungen auch der DCGK. Dieser hat zum Ziel, das duale deutsche Corporate Governance System transparent und 
nachvollziehbar zu machen. 

C.4.1.1 Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstands 

Der Vorstand ist als Leitungsorgan des Unternehmens an das Unternehmensinteresse gebunden und der nachhaltigen 
Steigerung des Unternehmenswerts verpflichtet. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die 
gesamte Geschäftsführung und entscheiden über Grundsatzfragen der Geschäftspolitik und Unternehmensstrategie sowie über 
die Jahres- und Mehrjahresplanung. 

Der Vorstand ist zuständig für die Erstellung der Quartalsmitteilungen und des Halbjahresfinanzberichts sowie für die Aufstellung 
des Jahres- und Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der Siemens Healthineers AG und des Konzerns. 
Der Vorstand sorgt ferner dafür, dass Rechtsvorschriften, behördliche Regelungen und unternehmensinterne Richtlinien 
eingehalten werden, und wirkt darauf hin, dass die Konzernunternehmen sie beachten (Compliance). Der Vorstand hat ein 
umfassendes, an der Risikolage des Unternehmens ausgerichtetes Compliance- Management-System eingerichtet. Einzelheiten 
hierzu finden sich auf der Internetseite unter  www.siemens-healthineers.com/deu/company/compliance. 

In der Geschäftsordnung für den Vorstand hat der Aufsichtsrat die Arbeit des Vorstands geregelt. Dies betrifft die Regeln für die 
Zusammenarbeit sowohl innerhalb des Vorstands als auch zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. 

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen 
der Strategie, einschließlich der Nachhaltigkeitsstrategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des 
Risikomanagements und internen Kontrollsystems sowie der Compliance und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den 
Stand der Strategieumsetzung. Bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen achtet der Vorstand auf Diversität 
und strebt dabei insbesondere eine angemessene Beteiligung der Geschlechter an. Das Nachhaltigkeitsprogramm wurde im 
Berichtsjahr 2023 unter der Führung von Darleen Caron weiter ausgebaut, dabei wurde eine ehrgeizige Verpflichtung festgelegt, 
um unternehmerische und gesellschaftliche Auswirkungen voranzutreiben. Die erweiterte Verpflichtung adressiert soziale und 
ökologische Ziele und stellt langfristige Ziele auf. Der Vorstand stellt sicher, dass die mit Sozial- und Umweltfaktoren 
verbundenen Risiken und Chancen für das Unternehmen identifiziert und bewertet werden. In der Unternehmensstrategie 
werden neben langfristigen finanziellen Zielen auch nachhaltigkeitsbezogene Ziele angemessen berücksichtigt. Weitere 
Informationen zur Nachhaltigkeit finden sich auf der Internetseite des Unternehmens unter  www.siemens-

healthineers.com/deu/company/sustainability. 

http://www.siemens-healthineers.com/deu/company/compliance
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Informationen über Aufgabenbereiche sowie Lebensläufe der Vorstandsmitglieder sind auf der Internetseite des Unternehmens 
verfügbar unter  www.siemens-healthineers.com/deu/company/management. 

Weitere Informationen auf der Internetseite betreffend den Vorstand finden sich hier: 

• Vergütungssystem des Vorstands gemäß § 87a AktG, siehe  www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-

governance/managing-board-compensation. 
• Vergütungsbericht 2023 inklusive des Vermerks des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG, siehe  www.siemens-

healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance. 
• Geschäftsordnung für den Vorstand, siehe  www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance/bylaws. 

 

Mitglieder des Vorstands und Mandate der Vorstandsmitglieder 

Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem Vorstand folgende Mitglieder an: 

 

      

    

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 

Name Geburtsjahr Erste Bestellung Bestellt bis 
Externe Mandate 
(Stand 30.09.2023) 

Konzernmandate  
(Stand 30.09.2023) 

Dr. Bernhard Montag 1969 2018 2026 Keine Mandate Keine Mandate 
Vorsitzender      

Darleen Caron 1964 2021 2027 Keine Mandate Keine Mandate 

Dr. Jochen Schmitz 1966 2018 2026 Deutsche Mandate:  

    
• Universitätsklinikum 
   Augsburg 

Keine Mandate 

Elisabeth Staudinger-Leibrecht 1970 2021 2024 Auslandsmandate: Auslandsmandate: 

    
• Siemens Ltd., China • Siemens Healthineers Ltd., 

China 
 

  

http://www.siemens-healthineers.com/deu/company/management
http://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance
http://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance
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C.4.1.2  Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Geschäftsführung. In regelmäßigen Abständen erörtert der 
Aufsichtsrat die Geschäftsentwicklung und Planung sowie die Strategie und deren Umsetzung. Er prüft den Jahres- und 
Konzernabschluss, den zusammengefassten Lagebericht der Siemens Healthineers AG und des Konzerns und den Vorschlag für 
die Verwendung des Bilanzgewinns. Er stellt den Jahresabschluss der Siemens Healthineers AG fest und billigt den 
Konzernabschluss, wobei die Ergebnisse der durch den Prüfungsausschuss vorgenommenen Vorprüfung zugrunde gelegt und 
die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers berücksichtigt werden. Der Aufsichtsrat beschließt über den Vorschlag des Vorstands 
für die Verwendung des Bilanzgewinns und den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung. Zudem befasst sich der 
Aufsichtsrat beziehungsweise der Prüfungsausschuss mit der Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen 
Regelungen und unternehmensinternen Richtlinien durch das Unternehmen (Compliance). In den Aufgabenbereich des 
Aufsichtsrats fällt es weiterhin, die Mitglieder des Vorstands zu bestellen und ihre Ressorts festzulegen. Wesentliche 
Vorstandsentscheidungen, zum Beispiel größere Akquisitionen, Desinvestitionen, Sachanlageinvestitionen und 
Finanzmaßnahmen, sind an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden, soweit sie nicht gemäß der Geschäftsordnung des 
Aufsichtsrats in die Zuständigkeit eines Ausschusses des Aufsichtsrats fallen. Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats regelt 
neben den Aufgaben und Zuständigkeiten auch das Prozedere der Sitzungen und Beschlussfassungen. Da der Aufsichtsrat sich 
im Rahmen der Überwachung und Beratung insbesondere auch mit Nachhaltigkeitsfragen befasst, fand - zusätzlich zu den 
bereits im Vorjahr erfolgten diesbezüglichen Anpassungen der Geschäftsordnung - mit der Umbenennung des Innovations- und 
Finanzausschusses in Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss in der ersten Geschäftsjahreshälfte eine weitere 
entsprechende Anpassung der Geschäftsordnung statt, die die Bedeutung der Nachhaltigkeit für die Tätigkeit des Aufsichtsrats 
betonen soll. 

Über die Tätigkeiten des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse im Berichtsjahr informiert  C.3 Bericht des Aufsichtsrats des 
Geschäftsberichts 2023. 

Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder sind auf der Internetseite des Unternehmens verfügbar unter  www.siemens-

healthineers.com/deu/investor-relations/supervisory-board. 

Weitere Informationen auf der Internetseite betreffend den Aufsichtsrat finden sich hier: 

• Vergütungssystem des Aufsichtsrats inklusive des Vergütungsbeschlusses gemäß § 113 Abs. 3 AktG, siehe  www.siemens-

healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance/supervisory-board-compensation. 
• Vergütungsbericht 2023 inklusive des Vermerks des Abschlussprüfers gemäß § 162 AktG, siehe  www.siemens-

healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance. 
• Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat, siehe  www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance/bylaws. 

Der Aufsichtsrat der Siemens Healthineers AG umfasst zehn Mitglieder. Er ist ausschließlich mit Aktionärsvertreterinnen und 
Aktionärsvertretern besetzt. Die Amtsperiode der im Jahr 2018 bestellten Aufsichtsratsmitglieder endete mit Ablauf der 
ordentlichen Hauptversammlung am 15. Februar 2023. Die Amtsperioden aller aktuellen Aufsichtsratsmitglieder sind der 
Qualifikationsmatrix in Kapitel  C.4.3 Anforderungen an den Aufsichtsrat; Kompetenzprofil und Diversitätskonzept zu entnehmen. 

http://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/supervisory-board
http://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/supervisory-board
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Mitglieder des Aufsichtsrats und Mandate der Aufsichtsratsmitglieder 

Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem Aufsichtsrat folgende Mitglieder an:  

 

     

Name Ausgeübter Beruf Geburtsjahr Mitglied seit 

Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie 
in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen 
(Stand: 30.09.2023) 

Prof. Dr. Ralf P. Thomas  Mitglied des Vorstands der  1961 2018 Deutsche Mandate: 
Vorsitzender Siemens Aktiengesellschaft   • Siemens Energy AG 
 (Chief Financial Officer)   • Siemens Energy Management GmbH 
    • Siemens Healthcare GmbH (Vorsitz) 
    Auslandsmandate: 
    • Siemens Proprietary Ltd., Südafrika 

Karl-Heinz Streibich Ehrenvorsitzender des 1952 2018 Deutsche Mandate: 
(stellv. Vorsitzender acatech Senats –    • Deutsche Telekom AG 
seit 15.02.2023) Deutsche Akademie der   • Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG 
 Technikwissenschaften    

Veronika Bienert Mitglied des Vorstands von 1973 2023 Deutsche Mandate: 
(seit 15.02.2023) Siemens Financial Services   • Siemens Pensionsfonds AG (Vorsitz) 
 (Chief Executive Officer)   • Siemens Bank GmbH (Vorsitz) 
     

Dr. Roland Busch Vorsitzender des Vorstands 
der  

1964 2020 Deutsche Mandate: 
 Siemens Aktiengesellschaft   • Siemens Mobility GmbH (Vorsitz) 
 (Chief Executive Officer)    

Dr. Norbert Gaus Executive Vice President 1961 2018 Deutsche Mandate: 
(stellv. Vorsitzender,  Corporate Technology der    • Siemens Healthcare GmbH 
bis 15.02.2023) Siemens Aktiengesellschaft    
Stand: 15.02.2023     

Dr. Marion Helmes Aufsichtsratsmitglied  1965 2018 Auslandsmandate: 
    • Heineken N.V., Niederlande 
    • Lonza Group AG, Schweiz 

Dr. Andreas C. Hoffmann General Counsel der  
 

1964 2018 Deutsche Mandate: 
(bis 15.02.2023) Siemens Aktiengesellschaft    • Siemens Healthcare GmbH 
Stand: 15.02.2023    Auslandsmandate: 
    • Siemens Ltd., China 

Dr. Peter Körte  Chief Technology und 1975 2023 Keine Mandate 
(seit 15.02.2023) Chief Strategy Officer der    
 Siemens Aktiengesellschaft    

Sarena Lin  Aufsichtsratsmitglied  1971 2023 Keine Mandate 
(seit 15.02.2023)     

Dr. Philipp Rösler  Aufsichtsratsmitglied  1973 2018 Deutsche Mandate: 
(bis 15.02.2023)    • Brainloop AG 
Stand: 15.02.2023    Auslandsmandate: 
    • Fortum Corporation, Finnland 
    • Loc Troi Group, Vietnam 

Peer M. Schatz Geschäftsführer der 1965 2021 Deutsche Mandate: 
 PS Capital Management    • Resolve BioSciences GmbH (Vorsitz) 
    Auslandsmandate: 
    • CENTOGENE N.V., Niederlande (Vorsitz) 
    • European Healthcare Acquisition &  

           Growth Company B.V., Niederlande 

Dr. Nathalie von Siemens Aufsichtsratsmitglied  1971 2018 Deutsche Mandate: 
    • Messer SE & Co. KGaA 
    • Siemens Aktiengesellschaft 
    • Siemens Healthcare GmbH 
    • TÜV SÜD AG 
    Auslandsmandate: 
    • EssilorLuxottica S.A., Frankreich 

Dr. Gregory Sorensen  Gründer und CEO von 1962 2018 Deutsche Mandate: 
(bis 15.02.2023) DeepHealth, Inc. (Artificial   • Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 
Stand: 15.02.2023 Intelligence Division von   • Fresenius Medical Care Management AG 
 RadNet, Inc.) und   Auslandsmandate: 
 Executive Chairman von IMRIS   • REALM IDx, Inc., USA 
 (Deerfield Imaging, Inc.)    

Dow R. Wilson  Mitglied des Aufsichtsrats 1959 2023 Auslandsmandate: 
(seit 15.02.2023) der Agilent    • Agilent Technologies, Inc., USA 
 Technologies, Inc., USA    
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Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat verfügte bis zum 15. Februar 2023 über vier Ausschüsse (Präsidium, Prüfungsausschuss, Innovations- und 
Finanzausschuss, Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen). Mit der Bildung von zwei weiteren Ausschüssen am 
15. Februar 2023 (Vergütungsausschuss, Nominierungsausschuss) verfügt der Aufsichtsrat nunmehr über sechs Ausschüsse.  

Die beiden, im Folgenden näher beschriebenen, neuen Ausschüsse übernehmen Tätigkeiten, die bislang dem Präsidium 
zugeordnet waren. Der Innovations- und Finanzausschuss wurde mit Wirkung zum 15. Februar 2023 in Strategie-, Innovations- 
und Nachhaltigkeitsausschuss umbenannt. 

Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Arbeitsprozesse der Ausschüsse stimmen mit den Anforderungen des Aktiengesetzes sowie 
des DCGK überein. Die Vorsitzenden der Ausschüsse erstatten dem Aufsichtsrat regelmäßig Bericht über die Tätigkeit der 
Ausschüsse. 

 

  
Ausschüsse Mitglieder (Stand 30.09.2023) 

Präsidium • Prof. Dr. Ralf P. Thomas (Vorsitz) 
 • Karl-Heinz Streibich 
 • Dr. Peter Körte 
 • Dr. Nathalie von Siemens 
Nominierungsausschuss • Prof. Dr. Ralf P. Thomas (Vorsitz) 
 • Dr. Roland Busch  
 • Peer M. Schatz 
 • Dow R. Wilson  
Vergütungsausschuss • Peer M. Schatz (Vorsitz) 
 • Sarena Lin 
 • Karl-Heinz Streibich 
 • Prof. Dr. Ralf P. Thomas 
Prüfungsausschuss • Dr. Marion Helmes (Vorsitz) 
 • Veronika Bienert 
 • Prof. Dr. Ralf P. Thomas 
Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss¹ • Dr. Roland Busch (Vorsitz) 
 • Dr. Peter Körte 
 • Peer M. Schatz 
 • Karl-Heinz Streibich 
 • Prof. Dr. Ralf P. Thomas 
 • Dow R. Wilson  
Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen • Dr. Marion Helmes (Vorsitz) 
 • Sarena Lin 
 • Karl-Heinz Streibich 
 • Dow R. Wilson  

 

 
1   Bis zum 15. Februar 2023 Innovations- und Finanzausschuss benannt. 
 

Das Präsidium koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat und bereitet die Sitzungen des Aufsichtsrats vor. Es bereitet die 
Selbstbeurteilung der Wirksamkeit der Arbeit des Aufsichtsrats vor und überwacht die Durchführung der vom Aufsichtsrat oder 
seiner Ausschüsse gefassten Beschlüsse. Außerdem beschäftigt es sich mit Fragen der Corporate Governance einschließlich der 
Bedeutung von Nachhaltigkeit für den Aufsichtsrat und mit den Empfehlungen an das Plenum zur entsprechenden Änderung der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. Dies umfasst unter anderem die bereits im vorangegangenen Berichtszeitraum erfolgte 
Zuordnung der Verantwortlichkeit für Nachhaltigkeitsfragen (Environmental, Social and Governance – ESG) an den Innovations- 
und Finanzausschuss sowie dessen Umbenennung in Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss zur Darstellung der 
erweiterten Zuständigkeit. 

Das Präsidium unterbreitet überdies Vorschläge für die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und behandelt die 
Vorstandsverträge. Bei Vorschlägen für Erstbestellungen berücksichtigt das Präsidium, dass die Bestelldauer in der Regel drei 
Jahre nicht überschreiten soll. Bei Vorschlägen für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern achtet das Präsidium auf die 
gesetzlichen Bestimmungen sowie auf das vom Aufsichtsrat definierte Anforderungsprofil mit dem Diversitätskonzept 
einschließlich der für die Mitglieder des Vorstands festgelegten Altersgrenze sowie der Zielgröße für den Frauenanteil im 
Vorstand. Es entscheidet über die Genehmigung von Verträgen und Geschäften mit Vorstandsmitgliedern und den ihnen 
nahestehenden Personen oder Unternehmen. 

Bis zum 15. Februar 2023 waren dem Präsidium zudem die nachfolgend beim Nominierungsausschuss und Vergütungsausschuss 
beschriebenen Aufgaben zugeordnet. 
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Darüber hinaus entscheidet das Präsidium anstelle des Aufsichtsrats über die Zustimmung zu den Vorschlägen des Vorstands 
über die Bestellung und Abberufung der Inhaberinnen und Inhaber bestimmter Leitungsfunktionen auf der ersten Ebene 
unterhalb des Vorstands.  

Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem Präsidium bis zum 15. Februar 2023 folgende Mitglieder an: Prof. Dr. Ralf P. Thomas 
(Vorsitz), Dr. Norbert Gaus und Dr. Andreas C. Hoffmann. Seit dem 15. Februar 2023 gehörten dem Präsidium mit den folgenden 
Mitgliedern auch zwei unabhängige Aufsichtsratsmitglieder an: Prof. Dr. Ralf P. Thomas (Vorsitz), Karl-Heinz Streibich, 
Dr. Nathalie von Siemens und Dr. Peter Körte. 

Der Nominierungsausschuss übernahm ab dem 15. Februar 2023 vom Präsidium die Zuständigkeit im Hinblick auf Wahlvorschläge 
für neue Aufsichtsratskandidatinnen und Aufsichtsratskandidaten sowie für Vorschläge zur Besetzung von 
Aufsichtsratsausschüssen und, soweit nicht nach dieser Geschäftsordnung der Aufsichtsratsvorsitzende der 
Ausschussvorsitzende ist, den Vorsitz von Aufsichtsratsausschüssen. 

Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem Nominierungsausschuss ab dem 15. Februar 2023 mit den folgenden Mitgliedern auch 
zwei unabhängige Aufsichtsratsmitglieder an: Prof. Dr. Ralf P. Thomas (Vorsitzender), Dr. Roland Busch, Peer M. Schatz und Dow 
R. Wilson. 

Der Vergütungsausschuss übernahm ab dem 15. Februar 2023 anstelle des Präsidiums die Zuständigkeit für Vorschläge zu 
Vergütungsthemen des Vorstands und der Erstellung des Vergütungsberichts einschließlich Erteilung des Prüfungsauftrags an 
den Abschlussprüfer sowie für das Vergütungssystem von Vorstand und Aufsichtsrat. 

Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem Vergütungsausschuss ab dem 15. Februar 2023 mit den folgenden Mitgliedern auch drei 
unabhängige Aufsichtsratsmitglieder an: Peer M. Schatz (Vorsitzender), Sarena Lin, Karl-Heinz Streibich und Prof. Dr. Ralf P. 
Thomas. 

Der Prüfungsausschuss überwacht insbesondere die Rechnungslegung und den Rechnungslegungsprozess. Ihm obliegt die 
Vorprüfung des Jahres- und Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der Siemens Healthineers AG und des 
Konzerns sowie des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen. Auf der Grundlage des Berichts des 
Abschlussprüfers über die Prüfung der Abschlüsse unterbreitet der Prüfungsausschuss nach eigener Vorprüfung Vorschläge zur 
Feststellung des Jahresabschlusses der Siemens Healthineers AG und zur Billigung des Konzernabschlusses durch den 
Aufsichtsrat. Dem Prüfungsausschuss obliegt es, die Quartalsmitteilungen und den Halbjahresfinanzbericht mit dem Vorstand 
und dem Abschlussprüfer zu erörtern sowie die Berichte des Abschlussprüfers über die prüferische Durchsicht des 
Konzernhalbjahresabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts zu behandeln. Er befasst sich mit Fragen der 
Rechnungslegung und des Risikomanagements einschließlich der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der 
Angemessenheit und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems einschließlich der 
Abdeckung auch nachhaltigkeitsbezogener Ziele, der Wirksamkeit des internen Revisionssystems und des internen Verfahrens für 
Geschäfte mit nahestehenden Personen (Related Party Transactions). Er befasst sich überdies mit der Überwachung der 
Compliance sowie der Berichterstattung in Bezug auf die Nachhaltigkeitsthematik. Die interne Revision des Unternehmens 
berichtet regelmäßig an den Prüfungsausschuss. Er bereitet den Vorschlag des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl 
des Abschlussprüfers vor und spricht dem Aufsichtsrat eine entsprechende Empfehlung aus. Der Prüfungsausschuss erteilt nach 
der Beschlussfassung der Hauptversammlung den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer und überwacht die Abschlussprüfung, 
insbesondere die Auswahl, Unabhängigkeit und Qualifikation des Abschlussprüfers. Er beurteilt die Qualität der 
Abschlussprüfung sowie die Leistungen des Abschlussprüfers einschließlich der von ihm erbrachten zusätzlichen Leistungen. 
Hierbei beachtet er die anwendbaren rechtlichen Vorschriften, insbesondere auch die Vorgaben der EU-
Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission, EU-Abschlussprüferverordnung).  

Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem Prüfungsausschuss bis zum 15. Februar 2023 folgende Mitglieder an: Dr. Marion Helmes 
(Vorsitz), Dr. Andreas C. Hoffmann und Prof. Dr. Ralf P. Thomas. Seit dem 15. Februar 2023 gehörten dem Prüfungsausschuss 
folgende Mitglieder an: Dr. Marion Helmes (Vorsitz, unabhängig), Veronika Bienert und Prof. Dr. Ralf P. Thomas. 

Der Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss (bis zum 15. Februar 2023 Innovations- und Finanzausschuss) hat 
insbesondere die Aufgabe, auf der Grundlage der Gesamtstrategie des Unternehmens die Innovationsstrategie des 
Unternehmens zu erörtern sowie die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats über Sachanlageinvestitionen und 
Finanzmaßnahmen vorzubereiten. Darüber hinaus beschließt der Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss anstelle 
des Aufsichtsrats über die Zustimmung zu bestimmten zustimmungspflichtigen Geschäften und Maßnahmen, soweit deren 
Größenordnung unter 300 Mio. € liegt. Der Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss befasst sich zudem regelmäßig 
mit Nachhaltigkeitsfragen (Environmental, Social und Governance - ESG). Soweit es um nachhaltigkeitsbezogene Ziele in der 
Vorstandsvergütung geht, kann der Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss vom Vergütungsausschuss 
einbezogen werden. 
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Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem Innovations- und Finanzausschuss bis zum 15. Februar 2023 folgende Mitglieder an: Prof. 
Dr. Ralf P. Thomas (Vorsitz), Dr. Roland Busch, Dr. Norbert Gaus, Peer M. Schatz, Dr. Gregory Sorensen und Karl-Heinz Streibich. 
Seit dem 15. Februar 2023 gehörten dem Strategie-, Innovations- und Nachhaltigkeitsausschuss mit den folgenden Mitgliedern 
auch drei unabhängige Aufsichtsratsmitglieder an: Dr. Roland Busch (Vorsitz), Dr. Peter Körte, Peer M. Schatz, Karl-Heinz 
Streibich, Prof. Dr. Ralf P. Thomas und Dow R. Wilson. 

Der Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen beschließt über die Zustimmung zu Geschäften mit nahestehenden 
Personen im Sinne der §§ 107 und 111a bis 111c Aktiengesetz (sogenannte Related Party Transactions). Die Einrichtung des 
Ausschusses schafft die verfahrensmäßigen Voraussetzungen dafür, dass die Befassung des Aufsichtsrats mit Geschäften mit 
nahestehenden Personen unabhängig von den an dem Geschäft beteiligten nahestehenden Personen erfolgt. Die 
Entscheidungszuständigkeit des Ausschusses für Geschäfte mit nahestehenden Personen geht im vorgenannten 
Anwendungsbereich der Entscheidungszuständigkeit anderer Ausschüsse vor. 

Der Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen bestand bis zum 15. Februar 2023 aus drei vom Aufsichtsrat zu 
wählenden Mitgliedern. Seit dem 15. Februar 2023 besteht er aus vier vom Aufsichtsrat zu wählenden Mitgliedern. Der 
Ausschuss war bis zum 15. Februar 2023 mehrheitlich und ist seit dem 15. Februar 2023 ausschließlich aus Mitgliedern 
zusammengesetzt, bei denen keine Besorgnis eines Interessenkonflikts aufgrund ihrer Beziehungen zu einer nahestehenden 
Person besteht. Dies betraf und betrifft insbesondere auch die Ausschussvorsitzende. Im Geschäftsjahr 2023 gehörten dem 
Ausschuss bis zum 15. Februar 2023 folgende Mitglieder an: Dr. Marion Helmes (Vorsitz), Dr. Andreas C. Hoffmann und Karl-
Heinz Streibich. Seit dem 15. Februar 2023 gehörten dem Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen folgende 
unabhängige Mitglieder an: Dr. Marion Helmes (Vorsitz), Sarena Lin, Karl-Heinz Streibich und Dow R. Wilson. 

Selbstbeurteilung der Arbeit des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat beurteilt regelmäßig, wie wirksam der Aufsichtsrat insgesamt und seine Ausschüsse die Aufgaben erfüllen. 
Anknüpfend an die Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022 hat der Aufsichtsrat auch im Geschäftsjahr 2023 eine umfassende, 
toolbasierte Selbstbeurteilung durchgeführt. Die Hinzuziehung eines renommierten externen Experten und dessen vergleichende 
und impulsgebende Perspektive auf die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Selbstevaluation komplettierten das 
Projekt im Sinne einer konstruktiven Reflexion der Arbeit des Aufsichtsrats.  

C.4.1.3  Aktiengeschäfte von Vorstand und Aufsichtsrat 

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach Artikel 19 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der 
Kommission gesetzlich verpflichtet, Eigengeschäfte mit Anteilen oder Schuldtiteln der Siemens Healthineers AG oder damit 
verbundenen Derivaten oder anderen damit verbundenen Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Gesamtbetrag der von 
dem Mitglied oder ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 20.000 € 
erreicht oder übersteigt. Die der Siemens Healthineers AG im abgelaufenen Geschäftsjahr gemeldeten Geschäfte wurden 
ordnungsgemäß veröffentlicht und sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter:  www.siemens-

healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance/directors-dealings. 

C.4.1.4 Aktionärsinteressen und Hauptversammlung 

Im Rahmen der Investor-Relations-Arbeit werden die Aktionärinnen und Aktionäre umfassend über die Entwicklung im 
Unternehmen informiert. Siemens Healthineers nutzt dabei zur Berichterstattung intensiv auch das Internet. Unter 
 www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations wird zusätzlich zu den Quartalsmitteilungen, Halbjahresfinanz- und 
Geschäftsberichten, Ad-hoc-Mitteilungen, Analystenpräsentationen und Pressemitteilungen unter anderem der Finanzkalender 
für das laufende Jahr publiziert, der die für die Finanzkommunikation wesentlichen Veröffentlichungstermine und den Termin 
der Hauptversammlung enthält. 

Die Aktionärinnen und Aktionäre üben ihre mitgliedschaftlichen Rechte, insbesondere ihr Stimmrecht, in der Hauptversammlung 
aus. Die Hauptversammlung entscheidet über alle ihr durch das Gesetz und die Satzung zugewiesenen Aufgaben. Jede Aktie der 
Siemens Healthineers AG gewährt eine Stimme. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden bei der Ausübung ihrer Rechte in der 
Hauptversammlung von der Gesellschaft unterstützt. Einladung und Teilnahme an der Hauptversammlung richten sich nach den 
gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben. 

Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung sind unter  www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations verfügbar. 

  

http://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance/directors-dealings
http://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/corporate-governance/directors-dealings
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C.4.2 Anforderungen an den Vorstand; Diversität und Kompetenzen, 
Nachfolgeplanung 

Der Aufsichtsrat achtet bei der Auswahl von Mitgliedern des Vorstands auf deren persönliche Eignung, Integrität, überzeugende 
Führungsqualitäten, internationale Erfahrung, die fachliche Qualifikation für das zu übernehmende Ressort, die bisherigen 
Leistungen, Kenntnisse über das Unternehmen sowie die Fähigkeit zur Anpassung von Geschäftsmodellen und Prozessen in einer 
sich verändernden Welt. Der Aspekt der Diversität ist bei der Besetzung von Vorstandspositionen ein wichtiges Auswahlkriterium, 
auch in Bezug auf Aspekte wie Alter, Geschlecht sowie Bildungs- und Berufshintergrund. 

Diversitätskonzept für den Vorstand, fachliche und persönliche Kompetenzen 

Das Präsidium lässt sich bei den Vorschlägen für die Bestellung von Mitgliedern des Vorstands von dem Ziel leiten, eine möglichst 
vielfältige, sich gegenseitig ergänzende Zusammensetzung eines führungsstarken Vorstands sicherzustellen. Es wird angestrebt, 
dass im Vorstand insgesamt sämtliche Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden sind, die angesichts der Aktivitäten von Siemens 
Healthineers als wesentlich erachtet werden. Bei der Auswahl von Mitgliedern des Vorstands berücksichtigt der Aufsichtsrat 
daher insbesondere auch folgende Gesichtspunkte: 

• Neben den erforderlichen spezifischen Fachkenntnissen sowie Management- und Führungserfahrungen für die jeweilige 
Aufgabe sollen die Vorstandsmitglieder möglichst ein breites Spektrum von Kenntnissen und Erfahrungen sowie Ausbildungs- 
und Berufshintergründen abdecken. 

• Mit Blick auf die internationale Ausrichtung des Unternehmens soll bei der Zusammensetzung des Vorstands auf 
Internationalität im Sinne von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen oder internationalen Erfahrungen (zum Beispiel 
längere, für Siemens Healthineers relevante berufliche Erfahrungen im Ausland oder Betreuung ausländischer 
Geschäftsaktivitäten) geachtet werden. 

• Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über Erfahrungen aus den für Siemens Healthineers wichtigen Geschäftsfeldern, 
insbesondere (diagnostische) Bildgebung, Labordiagnostik, klinische Therapien sowie Cancer Care, verfügen. 

• Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über langjährige Erfahrung auf den Gebieten Medizin- und Gesundheitstechnologie 
(einschließlich Informationstechnologie und Digitalisierung), Transformation, Nachhaltigkeit, Cybersecurity, 
unternehmerische Initiative, Forschung und Entwicklung, Einkauf, Produktion und Vertrieb, Finanzen sowie Personal und 
Recht (einschließlich Compliance) verfügen. 

• Bei der Besetzung von Vorstandspositionen ist die vom Aufsichtsrat festgelegte Zielgröße für den Anteil von Frauen im 
Vorstand zu berücksichtigen. 

• Es wird als hilfreich angesehen, wenn im Vorstand unterschiedliche Altersgruppen vertreten sind. Für die Mitglieder des 
Vorstands hat der Aufsichtsrat entsprechend der Empfehlung des DCGK eine Altersgrenze bestimmt. Eine Bestellung oder eine 
Verlängerung der Bestellung zum Mitglied des Vorstands ist grundsätzlich nur bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres 
vorgesehen. 

Maßgeblich für die Entscheidung über die Besetzung einer konkreten Vorstandsposition ist stets das Unternehmensinteresse 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls. 

Die Umsetzung des Diversitätskonzepts erfolgt im Rahmen des Verfahrens zur Vorstandsbestellung durch den Aufsichtsrat. Bei 
der Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten achtet der Aufsichtsrat auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 
berücksichtigt der Aufsichtsrat das von ihm für den Vorstand definierte Anforderungsprofil mit dem Diversitätskonzept für den 
Vorstand niedergelegten Anforderungen. 

Die vertieften unternehmensspezifischen Erfahrungen von Darleen Caron und die internationale Ausrichtung des Unternehmens 
lagen der im Berichtszeitraum getroffenen Entscheidung über ihre Wiederbestellung als Personalvorständin zugrunde. 
Gleichzeitig wurde den Aspekten Geschlecht, Alter und kultureller Hintergrund Rechnung getragen. Informationen über 
Aufgabenbereiche sowie die Lebensläufe von Darleen Caron und der übrigen Vorstandsmitglieder sind auf der Internetseite des 
Unternehmens verfügbar unter  www.siemens-healthineers.com/deu/company/management. 

Zielgrößen für den Frauenanteil  

Nach dem Aktiengesetz legt der Aufsichtsrat Zielgrößen für den Frauenanteil im Vorstand fest. Der Vorstand legt Zielgrößen für 
den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands fest. Liegt der Frauenanteil bei Festlegung der 
Zielgrößen unter 30%, so dürfen die Zielgrößen den jeweils erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten. 

In der Siemens Healthineers AG war für den Vorstand eine Zielgröße von mindestens einer Frau bis zum 30. Juni 2023 festgelegt. 
Diese Zielgröße wurde nunmehr bis 30. September 2026 erneut festgelegt. Mit den Vorstandsmitgliedern Darleen Caron und 
Elisabeth Staudinger-Leibrecht liegt der Frauenanteil im Vorstand seit dem 1. Dezember 2021 bei 50%; die selbst gesetzte 
Zielvorgabe für den Vorstand wurde somit übertroffen. 

Es gibt nur eine Führungsebene unterhalb des Vorstands. Im Juli 2022 wurde die Zielgröße für diese Ebene auf 33% bis zum 
30. September 2026 festgesetzt. 

http://www.siemens-healthineers.com/deu/company/management
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Langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand 

Der Aufsichtsrat sorgt mit Unterstützung des Präsidiums und unter Einbindung des Vorstands für eine langfristige 
Nachfolgeplanung für die Besetzung des Vorstands unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Zu diesem Zweck befasst 
sich der Aufsichtsrat bzw. das Präsidium regelmäßig mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten für den Vorstand. Der 
Vorsitzende des Vorstands sowie die Personalvorständin werden eingebunden, sofern es nicht um ihre eigene Nachfolge geht. 
Spezifische Anforderungsprofile zukünftiger Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat nicht statisch festgelegt, sondern 
werden zu Beginn eines jeden einzelnen Nachfolgeprojekts unter Berücksichtigung der verantwortungsspezifischen aktuellen 
Bedürfnisse und konkreten Herausforderungen individuell definiert. Dabei wird auf die Einhaltung einer angemessenen 
Vorlaufzeit geachtet. Der Aufsichtsrat und das Präsidium achten in diesem Prozess auf das vom Aufsichtsrat definierte 
Anforderungsprofil einschließlich des Diversitätskonzepts, und tragen dafür Sorge, dass die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen aller Mitglieder des Vorstands unterschiedlich und ausgewogen sind. Zudem lässt sich der Aufsichtsrat regelmäßig 
über die Nachfolgeplanung für die Ebene unterhalb des Vorstands informieren und berät den Vorstand insoweit. Der Aufsichtsrat 
erhält überdies die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten zu machen. Die Bestellung 
der Inhaber bestimmter Leitungsfunktionen auf der ersten Ebene unterhalb des Vorstands bedarf der Zustimmung des 
Präsidiums. 

C.4.3 Anforderungen an den Aufsichtsrat; Kompetenzprofil und 
Diversitätskonzept 

Das Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat wurde vom Aufsichtsrat zusammen mit den Anforderungen an die 
Zusammensetzung und dem Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat beschlossen. Danach soll der Aufsichtsrat der Siemens 
Healthineers AG so besetzt sein, dass eine qualifizierte Kontrolle und Beratung des Vorstands durch den Aufsichtsrat 
sichergestellt ist. 

Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat 

Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll auf hinreichende Diversität geachtet werden. Dies umfasst neben einer 
angemessenen Berücksichtigung der Geschlechter auch die Vielfalt hinsichtlich der kulturellen Herkunft sowie die 
Unterschiedlichkeit von beruflichen Hintergründen, Erfahrungen und Denkweisen. Bei der Prüfung potenzieller Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Besetzung von Aufsichtsratspositionen soll der Gesichtspunkt der Diversität frühzeitig im Auswahlprozess 
angemessen berücksichtigt werden. 

Der Aufsichtsrat berücksichtigt die Ziele für die Zusammensetzung und die im Diversitätskonzept niedergelegten Anforderungen 
im Rahmen des Auswahlprozesses und der Nominierung von Kandidatinnen und Kandidaten für den Aufsichtsrat. 

Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat 

Nach dem Aktiengesetz legt der Aufsichtsrat eine Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat fest. Liegt der Frauenanteil bei 
Festlegung der Zielgröße unter 30%, so darf die Zielgröße den erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten. 

In der Siemens Healthineers AG war für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von mindestens 2/9 für den Anteil von Frauen bis zum 
30. Juni 2023 festgelegt. Nunmehr ist für den Aufsichtsrat eine Zielgröße von mindestens 30% für den Anteil von Frauen bis zum 
30. September 2026 festgelegt. 

Mit Dr. Marion Helmes und Dr. Nathalie von Siemens gehörten dem Aufsichtsrat bis zur Beendigung der Hauptversammlung am 
15. Februar 2023 zwei Frauen an. Aufgrund der Neuwahl der Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung 
am 15. Februar 2023 gehören dem Aufsichtsrat nunmehr vier Frauen an (Dr. Marion Helmes, Dr. Nathalie von Siemens, Sarena 
Lin und Veronika Bienert). Die Zielgröße wurde somit sowohl im Hinblick auf die ursprüngliche Zielerreichungsfrist (30. Juni 
2023) als auch auf die derzeit geltende Zielerreichungsfrist (30. September 2026) jeweils vorzeitig erreicht und der angestrebte 
Frauenanteil wurde jeweils übererfüllt. 

Der Frauenanteil im Aufsichtsrat liegt bei 40%. 
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Kompetenzprofil 

Der Aufsichtsrat der Siemens Healthineers AG soll so besetzt sein, dass eine qualifizierte Kontrolle und Beratung des Vorstands 
durch den Aufsichtsrat sichergestellt ist. 

Die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten sollen aufgrund ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrungen in der Lage sein, die Aufgaben eines Aufsichtsratsmitglieds in einem international tätigen Unternehmen 
wahrzunehmen und das Ansehen von Siemens Healthineers in der Öffentlichkeit zu stärken. Dabei soll insbesondere auf die 
Persönlichkeit, Integrität, Leistungsbereitschaft und Professionalität der zur Wahl vorgeschlagenen Personen geachtet werden. 

Nach dem Aktiengesetz muss mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats (Prüfungsausschuss) über Sachverstand auf dem Gebiet 
Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen. 
Außerdem sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor vertraut sein, in dem Siemens Healthineers 
tätig ist. Nach der Empfehlung des DCGK soll der Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung in besonderen Kenntnissen und 
Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme 
bestehen und der Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung soll in besonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der 
Abschlussprüfung bestehen. Zur Rechnungslegung und Abschlussprüfung gehören auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
und deren Prüfung. Der oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll zumindest auf einem der beiden Gebiete 
entsprechend sachverständig sein. Die Person soll außerdem unabhängig sein. 

Ziel ist es, dass im Aufsichtsrat insgesamt sämtliche Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden sind, die angesichts der Aktivitäten 
von Siemens Healthineers als wesentlich erachtet werden. Hierzu gehören unter anderem Kompetenzen und Erfahrungen in den 
Bereichen Medizin- und Gesundheitstechnologie (einschließlich Informationstechnologie und Digitalisierung), Transformation, 
Cybersecurity, unternehmerische Initiative, Einkauf, Produktion und Vertrieb, Finanzen, Personal und Recht (einschließlich 
Compliance). Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats soll auch Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen 
Nachhaltigkeitsfragen2, insbesondere zum Zugang zur Gesundheitsversorgung, umfassen. Zudem sollen im Aufsichtsrat 
Kenntnisse und Erfahrungen aus den für Siemens Healthineers wichtigen Geschäftsfeldern vorhanden sein, insbesondere in den 
Bereichen (diagnostische) Bildgebung, Labordiagnostik, klinische Therapie sowie Cancer Care. Dem Aufsichtsrat sollen 
insbesondere auch Personen angehören, die aufgrund der Wahrnehmung einer leitenden Tätigkeit Führungserfahrung in einem 
international tätigen Großunternehmen haben. 

Vor einer etwaigen Neubesetzung soll der Aufsichtsrat prüfen, welche seiner erforderlichen Kompetenzen und Fachkenntnisse 
verstärkt werden müssen. 

Der Aufsichtsrat füllt in seiner derzeitigen Zusammensetzung das Kompetenzprofil aus. Die Aufsichtsratsmitglieder verfügen über 
die als erforderlich angesehenen fachlichen und persönlichen Qualifikationen. Sie sind in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in 
dem das Unternehmen tätig ist, vertraut und verfügen über die für Siemens Healthineers wesentlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrungen. Der Stand der Umsetzung hinsichtlich der fachlichen Kompetenz des Aufsichtsrats wird im Folgenden in Form 
einer Qualifikationsmatrix dargelegt. 

 
2 In Übereinstimmung mit dem Sustainability Report von Siemens Healthineers in der jeweils gültigen Fassung. Abrufbar unter  www.siemens-healthineers.com/deu/company/sustainability. 

http://www.siemens-healthineers.com/deu/company/sustainability
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 Prof. Dr. 
Ralf P. 

Thomas¹ 
Karl-Heinz 
Streibich² 

Veronika 
Bienert 

Dr. Roland  
Busch 

Dr. Marion 
Helmes 

Dr. Peter  
Körte 

Sarena  
Lin 

Peer M.  
Schatz 

Dr. 
Nathalie 

von 
Siemens 

Dow R. 
Wilson 

Mitglied seit | Amtsperiode 2018 | 2. 2018 | 2. 2023 | 1. 2020 | 1. 2018 | 2. 2023 | 1. 2023 | 1. 2021 | 1. 2018 | 2. 2023 | 1. 

Ende der Amtszeit³ HV 2028 HV 2026 HV 2026 HV 2025 HV 2026 HV 2026 HV 2028 HV 2026 HV 2028 HV 2028 

Diversität 
          

Alter 
(zum 27. November 2023) 

62 71 50 59 57 47 52 58 52 64 

Geschlecht männlich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich 

Nationalität DE DE DE DE DE DE US/Taiwan CH/AT DE US 

Internationale Erfahrung           

Ausbildungshintergrund 
Betriebs-

wirtschaft 
Ingenieur-

wesen 

Stamm-
hauslehre 

Siemens AG 
(Industrie-
kauffrau) 

Physik 
Betriebs-

wirtschaft 

Wirtschafts-
ingenieur-

wesen 

Betriebs-
wirtschaft, 

Inter-
nationale 
Bezieh-
ungen, 

Informatik 

Wirtschafts- 
und Sozial- 

wissen- 
schaften 

Philo- 
sophie 

Betriebs-
wirtschaft 

Unabhängigkeit 
          

gemäß DCGK C.6           

gemäß DCGK C.7           

Kompetenzbereiche 
          

Medizin- und Gesundheits- 
technologie (einschl. 
Informationstechnologie 
und Digitalisierung) 

          

Nachhaltigkeit            

Operational           

Strategisch           

Berichterstattung 
(einschl. Prüfung) 

          

Transformation           

Cybersecurity           

Unternehmerische 
Initiative 

          

Einkauf           

Produktion und Vertrieb           

Finanzen und Recht 
(einschl. Compliance) 

          

Personal           

(diagnostische) Bildgebung           

Labordiagnostik           

Klinische Therapie           

Cancer Care           

Managementerfahrung in 
einem großen inter- 
nationalen Unternehmen 
(P&L Verantwortlichkeit) 

          

Rechnungslegung           

Abschlussprüfung            
 
1   Vorsitzender. 
 2  Stellvertretender Vorsitzender. 
3  Alle Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme von Peer M. Schatz (HV 2021) und Dr. Roland Busch (HV 2020) wurden durch die Hauptversammlung am 15. Februar 2023 gewählt. 
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Mit Prof. Dr. Ralf P. Thomas verfügt sowohl der Aufsichtsrat als auch der Prüfungsausschuss über mindestens ein Mitglied mit 
besonderem Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung. Einschlägige berufliche Erfahrungen: Finanzvorstand der 
Siemens AG (seit 2013), Vorsitzender der Börsensachverständigenkommission (BSK) beim Bundesministerium der Finanzen (seit 
Juli 2019), Vorsitz des Verwaltungsrats des Deutschen Rechnungslegungsstandards Committee e.V., DRSC (2011 bis 2020), 
Mitglied des Präsidiums und des Vorstands des Deutschen Aktieninstituts, DAI (seit Januar 2014) und Schatzmeister und Mitglied 
des Verwaltungsrats der Max-Planck-Gesellschaft e.V., MPG (seit Juni 2014).  

Im Hinblick auf das Gebiet der Abschlussprüfung verfügt mit der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Dr. Marion Helmes 
mindestens ein Mitglied über den entsprechenden Sachverstand und bringt diesen sowohl im Plenum als auch im 
Prüfungsausschuss ein. Einschlägige berufliche Erfahrungen: Finanzvorstand der Celesio AG (2012 bis 2014), Finanzvorstand bei 
Q-Cells SE (2010 bis 2011), Finanzvorstand der ThyssenKrupp Elevator AG (2006 bis 2010), Finanzvorstand der ThyssenKrupp-
Stainless AG (2005 bis 2006). Die Empfehlungen des DCGK betreffend die Vorsitzende/den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses werden somit von der unabhängigen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, Dr. Marion Helmes, erfüllt. 

Nach Auffassung des Aufsichtsrats verfügen darüber hinaus alle Mitglieder des Prüfungsausschusses über die erforderlichen 
Kenntnisse auf den Gebieten Rechnungslegung, Abschlussprüfung und interne Kontrollverfahren. 

Internationalität 

Mit Blick auf die internationale Ausrichtung des Unternehmens soll darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat eine 
ausreichende Anzahl an Mitgliedern mit einer langjährigen internationalen Erfahrung, vor allem in den für Siemens Healthineers 
besonders relevanten Märkten, angehört. 

Ein beachtlicher Anteil der Aufsichtsratsmitglieder ist international tätig beziehungsweise verfügt über langjährige internationale 
Erfahrung.  

Unabhängigkeit 

Nach dem DCGK soll dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite eine nach deren Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger 
Mitglieder angehören. Dabei soll die Eigentümerstruktur berücksichtigt werden. Ein Aufsichtsratsmitglied ist im Sinne dieser 
Empfehlung des DCGK als unabhängig anzusehen, wenn es unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand und 
unabhängig von einem kontrollierenden Aktionär ist. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll berücksichtigen, dass dem 
Aufsichtsrat mindestens drei unabhängige Anteilseignervertreterinnen beziehungsweise -vertreter angehören, die alle 
vorgenannten Unabhängigkeitskriterien erfüllen. 

Nach dem DCGK soll mehr als die Hälfte der Anteilseignervertreter unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sein. Ein 
Aufsichtsratsmitglied ist unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand, wenn es in keiner persönlichen oder 
geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden 
Interessenkonflikt begründen kann. 

Die Anteilseignerseite soll, wenn sie die Unabhängigkeit ihrer Mitglieder von der Gesellschaft und vom Vorstand einschätzt, die 
Indikatoren gemäß C.7 DCGK zugrunde legen. 

Sofern die Gesellschaft einen kontrollierenden Aktionär hat, sollen nach dem DCGK im Fall eines Aufsichtsrats mit mehr als sechs 
Mitgliedern mindestens zwei Anteilseignervertreter unabhängig vom kontrollierenden Aktionär sein. Ein Aufsichtsratsmitglied ist 
unabhängig vom kontrollierenden Aktionär, wenn es selbst oder ein naher Familienangehöriger weder kontrollierender Aktionär 
ist noch dem geschäftsführenden Organ des kontrollierenden Aktionärs angehört oder in einer persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehung zum kontrollierenden Aktionär steht, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt 
begründen kann.  

Dem Aufsichtsrat gehört eine angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind 
gegenwärtig sechs Mitglieder des Aufsichtsrats unabhängig von der Gesellschaft, ihrem Vorstand und dem Mehrheitsaktionär, 
namentlich Dr. Marion Helmes, Sarena Lin, Dow R. Wilson, Nathalie v. Siemens, Peer M. Schatz und Karl-Heinz Streibich. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind gegenwärtig alle Mitglieder des Aufsichtsrats unabhängig von der Gesellschaft und 
ihrem Vorstand. Einige Mitglieder des Aufsichtsrats sind in hochrangigen Positionen bei anderen Gesellschaften tätig, mit denen 
Siemens Healthineers Beziehungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit unterhält. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, 
dass keine dieser Beziehungen als wesentlich einzustufen ist. 
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Zeitliche Verfügbarkeit 

Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seiner Aufgaben genügend Zeit zur Verfügung steht. 
Die gesetzlichen Mandatsbeschränkungen und die vom DCGK empfohlene Obergrenze von zwei Aufsichtsratsmandaten für 
Vorstandsmitglieder börsennotierter Gesellschaften bzw. fünf Aufsichtsratsmandaten für andere Mitglieder sind zu 
berücksichtigen.  

Hinsichtlich der Mandatsausübung bei Siemens Healthineers ist zu berücksichtigen, dass 

• jährlich mindestens sechs, in der Regel jedoch sieben ordentliche Aufsichtsratssitzungen abgehalten werden, die jeweils 
angemessener Vorbereitung bedürfen, 

• ausreichend Zeit für die Prüfung der Jahres- und Konzernabschlussunterlagen vorzusehen ist, 
• die Anwesenheit in der Hauptversammlung erforderlich ist, 
• abhängig von der Mitgliedschaft in einem oder mehreren der derzeit bestehenden sechs Aufsichtsratsausschüssen 

zusätzlicher zeitlicher Aufwand für die Teilnahme an den Ausschusssitzungen und die angemessene Vorbereitung hierfür 
entsteht; dies gilt insbesondere für den Prüfungsausschuss, 

• zusätzlich außerordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses zur Behandlung von Sonderthemen 
notwendig werden können. 

Altersgrenze und Zugehörigkeitsdauer 

Unter Wahrung der vom Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung niedergelegten Altersgrenze sollen zur Wahl als Mitglied des 
Aufsichtsrats in der Regel nur Personen vorgeschlagen werden, die zum Zeitpunkt der Wahl noch nicht das 71. Lebensjahr 
vollendet haben. Es wird angestrebt, dass im Aufsichtsrat eine angemessene Erfahrungs- und Altersstruktur besteht. 

C.4.4 Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Siemens Healthineers AG zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex gemäß § 161 Aktiengesetz 

 

Die Siemens Healthineers AG („Gesellschaft“) hat seit der letzten Abgabe der Entsprechenserklärung vom 30. September 2022 
sämtlichen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 (in Kraft getreten am 
27. Juni 2022, „DCGK 2022“) entsprochen. Zudem erklären Vorstand und Aufsichtsrat, dass die Gesellschaft auch zukünftig allen 
Empfehlungen des DCGK 2022 entsprechen wird. 

 

München, 30. September 2023 
Siemens Healthineers AG 

 

Der Vorstand                                          Der Aufsichtsrat 

C.4.5  Angaben zu Unternehmensführungspraktiken 

Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 

Neben den Empfehlungen enthält der DCGK auch Anregungen für eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung 
und -kontrolle. Die Siemens Healthineers AG hat allen Anregungen des DCGK seit dem 30. September 2022 entsprochen. 

Weitere Unternehmensführungspraktiken, die über die gesetzlichen Anforderungen hinaus angewandt werden, sind in den 
Business Conduct Guidelines enthalten. 

Business Conduct Guidelines 

Die Siemens Healthineers Business Conduct Guidelines stecken den ethisch-rechtlichen Rahmen ab, innerhalb dessen das 
Unternehmen handelt und auf Erfolgskurs bleiben will. Sie enthalten die grundlegenden Prinzipien und Regeln für das Verhalten 
aller Siemens Healthineers-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Unternehmen und in Beziehung zu unseren externen Partnern 
und der Öffentlichkeit. Sie legen fest, wie Siemens Healthineers die ethische und rechtliche Verantwortung als Unternehmen 
wahrnimmt. Die Business Conduct Guidelines sind unter  www.siemens-healthineers.com/deu/company/compliance verfügbar.


